
Auch Vorständes sind krankenpflichtversichert
Die Soziale Sicherung bei Organen von Kapitalgesellschaften in Tschechien und in Europa

Von Thomas Britz

Als zum 1. 1. 2008 die Krankenversiche-
rungspflicht von Organen tschechischer Ka-
pitalgesellschaften auf Vorstände und Auf-
sichtsräte tschechischer Aktiengesellschaften
ausgedehnt wurde, ging ein Aufschrei durch
viele Unternehmen, ist diese neue Rechtslage
doch mit vielen Fragen behaftet, vor allem,
wenn Vorstand oder Aufsichtsrat ein EU-
Bürger aus einem anderen Land ist. In die-
sem Fall ist es bei diesem Personenkreis
durch die Praxis der tschechischen Kranken-
kassen zunächst zu einer doppelten Versiche-
rung gekommen, die vom EU-Recht gerade
vermieden werden soll.

Wie ist es zu dieser Situation 
gekommen?

Das tschechische Recht der Sozialen Siche-
rung besteht zurzeit aus zwei Säulen - der
Kranken- und der Sozialversicherung. Letz-
tere unterteilt sich noch in Renten, Arbeitslo-
sen und Krankengeldversicherung. 

IFür Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder 
einer tschechischen Aktiengesellschaft wurde
zum 1. 1. 2008 die Krankenversicherungs-
pflicht eingeführt. Nach wie vor sind sie je-
doch nicht sozialversicherungspflichtig.

Nach der Fassung des Krankenversicherungs-
gesetzes, die am 01.01.2008 in Kraft getreten
ist, gelten die Vorstände und Aufsichtsratsmit-
glieder als Arbeitnehmer, da sie Einkünfte aus
nichtselbstständiger Arbeit im Sinne des Ein-
kommensteuerrechts beziehen.

Sind die Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglie-
der ausschließlich in Deutschland tätig, unter-
liegen sie nach dem Art. 13 Abs. 2 Buchst. a)
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates
zur Anwendung der Systeme der sozialen Si-
cherheit den Rechtsvorschriften des Mitglied-
staates, in dem sie abhängig beschäftigt sind.
In diesem Falle wird keine Bescheinigung über
anzuwendende Rechtsvorschriften E 101 aus-
gestellt, da die Bezüge, die die Vorstands- oder
Aufsichtsratsmitglieder aus der Amtsausü-
bung beziehen, dem deutschen Sozialversiche-
rungsgesetz unterliegen. Die Aufsichtsrats-
mitglieder gelten nach deutschem Recht als
Selbstständige. Die Bezüge der Aufsichtsrats-
mitglieder unterliegen in Deutschland keinem
Zweig der Sozialen Sicherung.

Unter der Voraussetzung, dass die Vorstände
oder Aufsichtsratsmitglieder ihren Wohnsitz
in Deutschland haben und sowohl in Deutsch-
land ein sozialversicherungsrechtliches Be-
schäftigungsverhältnis ausüben als auch zur
Ausübung ihrer Vorstands- bzw. Aufsichtsrat-
stätigkeit gelegentlich in die Tschechische Re-

publik reisen, gelten für sie ausschließlich die
deutschen Bestimmungen der sozialen Sicher-
heit und sie sind daher in Tschechien von der
Krankenversicherungspflicht befreit. Nach
Auffassung der Kommission ist in diesen Fäl-
len die Ausstellung einer E 101-Bescheinigung

nicht erforderlich, da sich die Befreiung un-
mittelbar aus der Verordnung (EWG) Nr.
1408/71 des Rates zur Anwendung der Sy-
steme der sozialen Sicherheit ergibt. In der
Praxis bietet es sich jedoch an, dennoch eine
entsprechende Bescheinigung in der Tschechi-
schen Republik vorzulegen, da nur so ein ein-
facher Nachweis über die Doppelt- oder Mehr-
fachbeschäftigung und die Anwendung der
deutschen Bestimmungen zur Sozialen Siche-
rung erbracht werden kann.

Wie sieht dies in anderen EU-Ländern
aus?

In Ungarn zum Beispiel wird die Aufsichtsrat-
stätigkeit durch das ungarische Sozialversi-
cherungsgesetz den sonstigen Dienstverträ-
gen gleichgesetzt und unterliegt den Sozialver-
sicherungsbeiträgen, wenn es 30 Prozent des
jeweils geltenden gesetzlichen Mindestlohns
übersteigt.

Der sozialversicherungsrechtliche Status ei-
nes Aufsichtsratsmitglieds in Polen hängt
grundsätzlich von der vertraglichen Grund-

lage seines Amtes ab. Wenn ein Aufsichtsrats-
mitglied auf Grund eines Arbeitsvertrages be-
schäftigt ist, so ist er renten-, kranken- und un-
fallpflichtversichert. Wenn er auf Grund eines
Auftragsvertrages beschäftigt ist, so ist er nur
rentenpflichtversichert. Die Krankenversiche-
rung ist in einem solchen Fall freiwillig. Die
Unfallversicherung ist nur verpflichtend,
wenn er seine Aufgaben außerhalb des Sitzes
des Auftraggebers durchführt. Ein Aufsichts-
ratsmitglied, das seinen Wohnsitz in Polen
hat, ist außerdem Pflichtmitglied der staatli-
chen Gesundheitsversicherung. Dies gilt un-
abhängig von der vertraglichen Grundlage für
sein Amt (d. h. auch wenn es keinen Vertrag
gibt).

Für die Zwecke der Krankenversicherung
gelten der Geschäftsführer einer slowaki-
schen GmbH, ein Vorstand und ein Auf-
sichtsratsmitglied als Arbeitnehmer. Auch in
der Slowakei nichtansässige EU-Bürger sind
in der Slowakei pflichtkrankenversichert,
falls diese in einem anderen Mitgliedsstaat
der EU nicht krankenversichert sind. Die Ge-
schäftsführer, Vorstände und Aufsichtsrats-
mitglieder unterliegen jedoch nicht der Sozi-
alversicherungspflicht, eine freiwillige Versi-
cherung ist allerdings möglich. Was die E
101 Formulare angeht, akzeptiert die Sozial-
versicherungsanstalt grundsätzlich, dass
diese nicht notwendig sind, falls die anzu-
wendende Rechtsvorschriften eindeutig be-
stimmt sind. 

Zunehmende Ausweitung des Personen
kreises der Pflichtversicherten in 
Europa

Aus dieser kurzen Übersicht über die Rechts-
lage in der Tschechischen Republik, in
Deutschland und in verschiedenen weiteren
EU-Mitgliedsstaaten lässt sich folgern, dass es
zu einer zunehmenden Ausweitung des Perso-
nenkreises der Pflichtversicherten in Europa
kommt und die Tschechische Republik mit der
Einführung einer Krankenversicherungs-
pflicht für Vorstände und Aufsichtsratsmit-
gliedern von Aktiengesellschaften nicht alleine
steht.
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Novelle des Gesetzes über das Liegenschaftskataster
In den Entwurf wurde auch die Gesetzesnovelle über die Verwaltungsgebühren eingereiht. 

Von Mag. Kristýna Fišerová

Wert auf einen besseren Schutz persönlicher
Daten legt die vorbereitete Novelle des Kata-
stergesetzes, die sich nun im Parlament  befin-
det. Gleichzeitig wird auch eine Gesetzesnovelle
über die Einträge von Eigentums- und anderen
Sachenrechten zu Immobilien vorbereitet. Laut
der Novelle wird die Information über das Ei-
gentum, die Kopie eines Kaufvertrags oder des

Urteils nur der Antragsteller erlangen können,
der sich identifiziert und den Zweck aufführt,
für den er diese Ausgänge benötigt. Einen even-
tuellen Missbrauch dieser Ausgänge wird  die
Behörde für den Schutz persönlicher Angaben
lösen. Sinn der Novelle ist, die Kontrolle über
die Gewährung einiger Daten bei Wahrung des
Prinzips der Öffentlichkeit des Katasters, mit
der auch der Entwurf des neuen Bürgerlichen
Gesetzbuches rechnet, zu erhöhen. Es wird
nicht möglich sein, direkt in die Urkunden-
sammlung Einblick zu nehmen, es werden le-
diglich Kopien der Urkunden auf der Grundlage
eines schriftlichen Antrags gewährt. Dadurch
wird die Kontrolle darüber sichergestellt, wer
welche Angaben über die Übersicht des Eigen-
tums, aber auch aus der Urkundensammlung
erlangt.

In den Entwurf der Novelle über die Einträge
von Eigentums- und anderen Sachenrechten
zu Immobilien wurde auch die Gesetzesnovelle
über die Verwaltungsgebühren eingereiht. In
der Tschechischen Republik gehört diese Ge-
bühr auf dem Niveau von 500 CZK (ca. 20

EUR) zu den bei weitem niedrigsten in Eu-
ropa, und sie hat sich seit 1994 nicht erhöht.
Beispielsweise passte die benachbarte Slowa-
kei in den vergangenen Jahren die Gebühren
zweimal nach oben an und nimmt im Durch-
schnitt 2000 Sk (ca. 65 EUR) pro Einlage ein.
Die neu beantragte Verwaltungsgebühr für die
Einlage des Rechts in das Liegenschaftskata-
ster geht aus dem grundlegenden Prinzip der
Multiplikation der gegenwärtigen Verwal-
tungsgebühr von 500 Kronen mit der Anzahl
der eingetragenen Immobilien und Rechte her-
vor. Beispielsweise bei einem Haus mit Garten
(Haus, Grundstück unter dem Haus, Garten)
wird gemäß der Novelle die Gebühr 3 × 500 be-
tragen, also 1.500 CZK (ca. 60 EUR). Im Fall
von Übertragungen des Eigentums zu Woh-
nungen wird als Immobilie die Wohnung und
alle Miteigentümeranteile an den Grund-
stücken angesehen, so dass bei der Übertra-
gung des Eigentums einer Wohnung einsch-
ließlich der Anteile an den Grundstücken die
Verwaltungsgebühr 2 x 500 sein wird, also
1.000 CZK (ca. 40 EUR). Maximal kann die
Gebühr bei sehr umfangreichen Immobilien-

komplexen 20.000,- CZK (ca. 800 EUR) errei-
chen. Der erhöhte Ertrag aus diesen Gebühren
wird vor allem für die Beschleunigung der Di-
gitalisierung der Katasterkarten verwendet.
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